
Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Bruchsal, Zustimmung Eigentümer 

An die Stadt Bruchsal 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Bruchsal 
Luisenstraße 13 
76646 Bruchsal 

Zustimmung des Grundstückseigentümers zum Antrag auf 
Erstattung eines Verkehrswertgutachtens 

Durch den Antragsteller soll für das genannte Wertermittlungsobjekt/ die genannten 
Wertermittlungsobjekte ein Antrag auf Erstattung eines Verkehrswertgutachtens gestellt 
werden. 

Antragsteller/in 

Name …………………………………………………………………………………………...... 

Anschrift …………………………………………………………………………………………...... 

Wertermittlungsobjekt/e 

Adresse(n)/ Gewann …………………………………………………………........... 

Gemarkung, Flurstücknummer(n)  ………………………………………………………………… 

Hiermit erkläre ich, ……………………………………………………………………, als 
Eigentümer/in des oben genannten Grundstücks, dass ich mit der Erstattung des 
Verkehrswertgutachtens einverstanden bin. Im Zuge der Erstattung des Gutachtens sind 
in der Regel zwei örtliche Besichtigungen des Grundstücks erforderlich. Gegebenenfalls 
müssen durch die Vertreter des Gutachterausschusses alle Gebäude besichtigt werden. 
Ich erkläre mich mit diesen Ortsbesichtigungen einverstanden. 

Der Antragsteller/ die Antragstellerin ist zur Erstattung der Verwaltungsgebühren nach der 
Gutachterausschussgebührensatzung verpflichtet. 

Nach § 193 Abs. 4 BauGB ist dem Eigentümer des Grundstücks eine Mehrfertigung des 
Gutachtens zuzuschicken. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird dies nach 
entsprechender Beschlussfassung veranlassen. 

…………………………………….. 
Datum, Unterschrift 
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